
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TOP RECHTSANWÄLTE IN SACHSEN
Verlagssonderveröffentlichung

Frau Kerstin Rhinow-SimoFrau Kerstin Rhinow-Simonn
• Rechtsanwältin und Mediatorin• Rechtsanwältin und Mediatorin
• Fachanwältin für Familienrecht• Fachanwältin für Familienrecht
• Fachanwältin für Sozialrecht• Fachanwältin für Sozialrecht
• Erneut ausgezeichnet im• Erneut ausgezeichnet im
FOCUS-SPEZIALFOCUS-SPEZIAL
im Familien- und Sozialrechtim Familien- und Sozialrecht

DR. BROLLDR. BROLL ·· SCHMITTSCHMITT ·· KAUFMANN & PARTNERKAUFMANN & PARTNER
STEUERBERATERSTEUERBERATER ·· WIRTSCHAFTSPRÜFERWIRTSCHAFTSPRÜFER ·· RECHTSANWÄLTERECHTSANWÄLTE

Fetscherstraße 29Fetscherstraße 29 ·· 01307 Dresden01307 Dresden ··Tel. (03 51) 31 89 00Tel. (03 51) 31 89 00
E-Mail: dresden@bskp.deE-Mail: dresden@bskp.de ··www.bskp.dewww.bskp.de

Mail: anwalt@paragraf.infoMail: anwalt@paragraf.info
www.paragraf.infowww.paragraf.info

Dresden:BBBüüürrrooo DDDDresden:
Altreickk 15a
012377 Dresden
Fon: (0351)
307077360

oyerswerda:BBBüüürrrooo HHHoyerswerda:
Albert-EEinstein-Str. 47
029777 Hoyerswerda
Fon: (03571) 42480

R e c h t s a n w ä l t e
D Ö H LD ÖÖÖÖ H L &K O L L EK O L L E G E NG E N
Arbeitsrecht · Familienrecht · Erbrecht

· Baurecht · Architektenrecht
Strafrecht · Verkehrsrecht · Bußgeldsachen
· Grundstücksrecht · Gesellschaftsrecht

Forderungsinkasso · Mietrecht · Pachtrecht
· Verwaltungsrecht · Zivilrecht · Kaufrecht

· Zwangsvollstreckung · Strafrecht
· Maklerrecht · Versicherungsrecht

Alexander P. Huhn
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Sozialrecht Schweriner Straße 50a
01067 Dresden

Fon (0351) 48672-0
Fax (0351) 48672-20

kanzlei@huhn-
rechtsanwalt.de

www.huhn-
rechtsanwalt.de

Re ch t s a nwa l t

§ Hartz-IV-Rechtsberatung

§ Kranken- und
Pflegeversicherungsrecht

§ Rentenversicherungsrecht

www.kestner-rechtsanwaelte.de
kontakt@kestner-rechtsanwaelte.de

 (03 51) 8 10 78 90

Rechtsanwältin Marlen Kestner
Königsbrücker Straße 67, 01099 Dresden

Die Leistungen werden dann auf der
Grundlage einer selbstständigen Tätig-
keit abgerechnet, häufig auch nach ei-
nem vereinbarten Stundenhonorar. Im
Falle einer Betriebsprüfung durch den
Rentenversicherungsträger besteht
grundsätzlich das Risiko der Bewertung
der Tätigkeit als abhängige Beschäfti-
gung mit der Folge, dass die gesamten
Sozialversicherungsbeiträge rückwir-
kend bis vier Jahre nachzuzahlen sind,
also sowohl der Arbeitgeberanteil als
auch der Arbeitnehmeranteil. Dabei
kann in der Regel der Arbeitnehmeran-
teil nicht mehr von dem Arbeitnehmer
zurückverlangt werden. Dieser profi-
tiert dann allein von den entrichteten
Beiträgen des Arbeitgebers, insbeson-
dere in der Rentenversicherung, ohne
auch nur selbst einen Beitrag dazu ge-
leistet zu haben.

Dieses Risiko sollte bereits bei der Ab-
fassung des Dienstvertrages bedacht
werden. Die Eingliederung in den Be-
trieb und die Weisungsabhängigkeit
wird nach der Rechtsprechung umso
eher angenommen, als die Leistungs-
beschreibung in dem Dienstvertrag zu
allgemein gehalten ist. Werden die
konkreten Arbeitsinhalte nicht durch
den Vertrag selber geregelt, sondern ist
die geschuldete Leistung derart unbe-
stimmt, dass sie erst durch Weisungen
des Auftraggebers konkretisiert wird,
liegt regelmäßig ein abhängiges Be-
schäftigungsverhältnis vor (so Sozialge-
richt Dresden, Urteil vom 16.01.2013,
Az.: S 25 KR 225/10).

Das Sozialgericht hatte hier über die Tä-
tigkeit eines IT-Beraters zu befinden,
der für ein Dienstleistungsunterneh-
men Dienstleistungen bei der Planung,
Realisierung und Betreuung von Pro-
jekten im Bereich der Informationstech-
nologie erbracht hat. Grundlage seiner
Tätigkeit war jeweils ein als „Beauftra-
gung“ überschriebener Vertrag für ei-
nen bestimmten Leistungszeitraum.
Umschrieben waren weiter ein be-
stimmter Leistungsumfang (200 Tage,
1600 Projektstunden), ein fester Stun-
densatz (65,00 Euro) und ein Gesamt-
volumen. Die Leistungsbeschreibung
definierte sich wie folgt: Oracle Daten-
bank Optimierung/DB Administration
(Import/Export, Tabellendesign, Query-
design, Optimierung von SQL State-
ments, Coaching).

Das Dresdner Sozialgericht hat festge-
stellt, dass die Tätigkeit eines IT-Bera-
ters bzw. Systemadministrators sowohl
selbstständig als auch in abhängiger
Beschäftigung ausgeübt werden kann.
Dabei ist nicht entscheidend, an wie
vielen verschiedenen Vorhaben der Be-
treffende teilgenommen hat und ob er
auch für andere Auftraggeber tätig ist
bzw. war. Erforderlich ist stets im Rah-
men eines Dauerrechtsverhältnisses die
Bewertung des einzelnen Arbeitsein-
satzes. Häufig werden hier Rahmenver-
träge geschlossen, die dann durch Ein-
zelverträge für konkrete Arbeitseinsät-
ze präzisiert werden.

Wesentliche Indizien für die Bewertung
des Arbeitseinsatzes sind dabei zu-
nächst auch die Eingliederung in ein
Team des Unternehmens mit einer Lei-
tungsebene. Wichtig ist es deshalb, je-
de Eingliederung in betriebliche Abläu-
fe zu vermeiden und eine Unterschei-
dung von den Arbeitnehmern zu ge-
währleisten, was im Hinblick auf eine
notwendige Zusammenarbeit häufig
schwierig ist.

Das Sozialgericht hat hier ein abhängi-
ges Beschäftigungsverhältnis des IT-Be-
raters festgestellt, insbesondere auch,
weil die geschuldete Leistung nach
dem Vertrag derart unbestimmt gewe-
sen ist, dass sie erst durch Weisungen
des Auftraggebers konkretisiert werden
müsse.

Demgegenüber hat das Landessozial-
gericht Baden-Württemberg mit einem
Urteil vom 10.06.2016 (Az.: L 4 R
3072/15) zuletzt die selbstständige Tä-
tigkeit eines SAP-Beraters festgestellt.
Dieser war aufgrund eines Projektver-
trages verpflichtet, als SAP-Berater für
eine Endkundin tätig zu werden. Er soll-
te das bei der Endkundin vorhandene
SAP-Betriebssystem an deren konkrete
Gegebenheiten und Bedürfnisse anpas-
sen. Der Berater unterlag hier nach Auf-
fassung des Landessozialgerichtes we-
der einem Weisungsrecht der Firma
SAP noch der Endkundin. Das Tätigwer-
den in den Räumen der Endkundin
wurde nicht als Indiz für eine abhängi-
ge Beschäftigung gewertet, dies ist

Ausfluss der Sachzwänge der Auftrags-
durchführung. Gleiches gilt auch für die
Nutzung von beim Auftraggeber vor-
handener Software.

Ein entscheidendes Kriterium für die
rechtliche Bewertung der Tätigkeit ist
regelmäßig auch das Vorliegen eines
unternehmerischen Risikos. Dies zeich-
net sich gerade dadurch aus, dass so-
wohl Risiken übernommen werden
müssen als auch gleichzeitig Chancen
eröffnet werden. Eine reine Bezahlung
nach Stunden widerspricht dieser An-
nahme nach der Rechtsprechung eher.
Wer über einen bestimmten Leistungs-
zeitraum nach Stunden bezahlt wird,
gleicht eher einem Vollbeschäftigten.

Das Unternehmerrisiko ist dann höher
einzustufen, wenn die Erarbeitung ei-
nes konkreten Problems bzw. die Erfül-
lung einer konkreten Aufgabe Gegen-
stand des Vertrages ist. Erfolgsabhängi-
ge Vergütungsbestandteile erleichtern
auch die Darstellung eines unterneh-
merischen Risikos. Da das Ergebnis der
Feststellung immer von der Gesamtge-
wichtung aller Indizien abhängt, bleibt
für das Unternehmen immer ein Risiko
im Falle einer Betriebsprüfung. Je nach
Anzahl der angreifbaren Vertragsver-
hältnisse kann dies existenzgefährdend
sein.

Soweit die Personalüberlassung durch
ein zwischengeschaltetes Personal-
dienstleistungsunternehmen erfolgt,
kann dies nur dann zu Rechtssicherheit

führen, wenn das vermittelnde Unter-
nehmen auch über eine Genehmigung
zur Arbeitnehmerüberlassung verfügt.
Sollte dies nicht der Fall sein, besteht
gemäß § 10 Abs. 1 AÜG (Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz) ein Arbeitsverhält-
nis mit dem Unternehmen, für das tat-
sächlich die Arbeitsaufgaben erbracht
werden. Auch hier erfolgt dann zum
Teil bewusst durch entsprechende Per-
sonalagenturen eine Risikoverlagerung
auf die nachfragenden Unternehmen.

Rechtssicherheit kann nur dann beste-
hen, wenn das Unternehmen mit Be-
ginn der Tätigkeit einen Statusfeststel-
lungsantrag bei der Clearingstelle der
DRV Bund stellt. Wenn der Antrag in-
nerhalb eines Monats nach Aufnahme
der Tätigkeit gestellt wird, tritt die Ver-
sicherungspflicht grundsätzlich sogar
erst mit Bekanntgabe der Entscheidung
ein und nicht rückwirkend mit Aufnah-
me der Tätigkeit.
............................................................................
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Viele Unternehmen
lassen Arbeitsleis-
tungen nicht durch
angestellte Mitar-
beiter erledigen,
sondern auf der
Grundlage von
Dienstverträgen.
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